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Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 95/14/0161 E 26. Juli 2000 VwSlg 7527 F/2000 RS 3 (hier nur der erste Satz) 

Stammrechtssatz 

Die Veräußerung von Grundstücken wird dann zum so genannten gewerblichen Grundstückshandel, wenn die 
Veräußerungen auf planmäßige Art und Weise erfolgen (Hinweis E 7.11.1978, 2085, 2139/78). Neben der 
Anzahl der veräußerten Objekte ist auch auf den Zeitraum zwischen Erwerbsvorgängen und 
Veräußerungsvorgängen Bedacht zu nehmen; der Ankauf von Grundstücken mit der Absicht, diese möglichst 
kurzfristig wieder zu veräußern, spricht für eine gewerbliche Tätigkeit (Hinweis E 25.3.1999, 94/15/0171). Für 
die Beurteilung der Kauftätigkeit und Verkaufstätigkeit ist es ohne Belang, ob sie im betreffenden 
Besteuerungszeitraum bzw Veranlagungszeitraum stattgefunden hat. Für die Prüfung der Nachhaltigkeit muss 
nämlich eine über den Veranlagungszeitraum hinausgehende, mehrjährige Betrachtung angestellt werden 
(Hinweis E 31.5.1983, 82/14/0188). Der vom VwGH für den Handel mit Grundstücken herausgearbeitete 
Maßstab gilt in vergleichbarer Weise auch für den Handel mit Optionsrechten auf den Erwerb von 
Grundstücken. Im gegenständlichen Fall hat sich der Abgabepflichtige im Zeitraum Oktober 1988 bis Oktober 
1990 fünf Optionen zum Kauf von Grundstücken einräumen lassen, die er in vier Rechtsgeschäften im Zeitraum 
Dezember 1989 bis März 1992 veräußerte. Bereits diese umfangreiche Kauf- und vor allem Verkaufstätigkeit 
innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes spricht für eine gewerbliche Tätigkeit. Auch die Befristung der 
einzelnen Optionen (einige Monate nach Ablauf der vom Abgabepflichtigen mit einem Jahr angenommenen 
Spekulationsfrist) durfte zu Recht für die Gewerblichkeit  ins Treffen geführt werden. 


